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4. JAHRGANG 

Schadenverhütung auf Baustellen 
und die neuen Bedingungen für die 

Bauwesenversicherungen (Bw) 

Immer wieder entstehen an Rohbauten 
und auf Baustellen Schäden an der 
Bauleistung und an den lagernden, 
noch nicht eingebauten Materialien 
durch Feuer, Sturm oder andere unge
wöhnliche und außergewöhnliche Er
eign isse . Nicht zuletzt angeregt durch 
Brände in Hochhäusern, d ie sich zum 
Teil noch im Bau befanden (z. B. Sel
mi-Hochhaus, Frankfurt, und Europa
Center, Berlin) hat die ARGEBAU ei
nen Arbe itskreis gebildet, der die Ur
sachen dieser Schäden ermitteln soll. 
Durch Richtlinien und Bestimmungen 
wird angestrebt, Schäden auf Bau 
ste llen zu verhüten . 

Es trifft sich, daß ohne unmittelbaren 
Zusammenhang die Sachversicherer ab 
1. April 1975 nach neuen Bedingungen 
für die Bauwesenversicherung arbei
ten. Die praktischen Erfahrungen vie
ler Jahre haben bewiesen, daß die Bw 
weitgehenden materiellen Ersatz für 
Sachschäden auf der Baustelle bietet. 
Sie hat sich mit Recht einen festen 
Platz in der Wirtschaft gesichert und 
wird mehr und mehr als He lferin der 
Bauwirtschaft angesehen, sie hat sich 
für den Bauunternehmer, für den Bau 
herrn und für all e am Bau beteiligten 
Firmen als zweckmäß ig erwiesen. 

Die Bw ersetzt dem Bauunternehmer 
Schäden durch unvorhergesehene Er-
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eignisse an der ei gen e n versicher
ten Bauleistung, soweit er den Scha
den nach der Verdingungsordnung für 
Bauleistungen (VOB/B) § 7 zu vertre
ten hat. 

Der Bauherr muß danach unter ande
rem für Schäden durch höhere Ge
walt und unabwendbare Umstände 
selbst aufkommen . Das gilt auch für 
Schäden nach Abn ahme von Te i llei
stungen. Das Risiko des Bauherrn 

wächst also mit dem Fortschritt des 
Bauvorhabens, es wird bis zur Fertig
stellung des Proj ektes immer größer. 

Die Bw wird aber nicht erst im Scha
denfalle ihrer Aufg abe gerecht, sie 
erfüllt ihren Zweck als Helferin der 
Bauwirtschaft schon früher, nämlich bei 
der Kalkulation. Bei der Abgabe von 
Preisangeboten muß sich der Bau 
unternehmer über die Höhe des W ag
ni szuschlages Gedanken machen. Das 

Bild 1. 6 Stunden nach der Betonschüttung stürzte das Brückenbauwerk ein . Ursache 
des Einsturzes : " ungewöhnli che Witterungsei nflüsse ". 
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Bild 2. Orkanartige Stürme beschädigten die handwerksgerecht hergestellten Lehrgerüste 
eines Brückenbauwerkes. Schadenhöhe ca. 48000 DM . 

Bild 3. Die Schalung en wurden durch Sturm auf den Bahnkörper der Strecke Hamburg
Elmshorn geschleudert. 

Bild 4. Ingenieurbauten können durch Eisgang gefährdet werden, hier z. B. das Brücken
bauwerk der Vogelflug -Linie. 
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Angebot muß so beschaffen se in, daß 
unvorhergesehene Ereignisse abge
fangen werden , es muß aber auch und 
vor allem in der Rezession konkur
renzfähig bleiben. 

Die Bauwesenversicherer bieten nicht 
nur Versicherungsschutz in materieller 
Hinsicht. Die kostenlose Beratung der 
Kunden über mögliche Schadenursa
chen ist ein integrierter Bestandteil 
des Angebotes. Die Schadenerfahrung 
bietet die Möglichkeit zu einer aktiven 
Schadenverhütungsarbeit durch Erör
terungen notwendiger Maßnahmen mit 
den einzelnen Gruppen der am Bau 
Beteiligten . Selbstverständlich ist eine 
vollständige Schadenverhütung nicht 
möglich. Der größte Schadenverur
sacher b leibt der Mensch. Immer wie
der kommt es trotz Beachtung der an
erkannten Regeln der Baukunst und 
der Technik zu empfindlichen Schäden. 
Wenn mit Hilfe von Fotoaufnahmen in 
diesem Aufsatz versucht wird , einige 
dieser Schäden aufzuzeigen , so soll 
gleichzeitig ein überblick über die 
- wie bereits erwähnt - ab 1. April 
1975 in Kraft getretenen neuen Bau
wesenversicherungsbed ingungen ge
geben werden . 

Zu interpretieren sind : 

1. Die "Allgemeine Bedingungen für 
die Bauwesenversicherung von Un
ternehmerleistungen (kurz ABU ge
nannt) , 

2. die "Allgemeine Bedingungen für 
die Bauwesenversicherung von Ge
bäudeneubauten durch Auftrag
geber" (kurz ABN genannt) und 

3. die dazugehörigen Klauseln. 

Versicherungsnehmer nach den " A II -
gemeine Bedingungen für 
die Bauwesenversicherung 
von Unternehmerleistun
gen (ABU) " ist der Bau
u n t e rn e h m er. Versich ert wird 
sein Unternehmerrisiko am Rohbau , an 
Ingenieurbauten, also an Bauvorhaben, 
die er nicht als Generalunternehmer 
für schlüsselfertige Gebäudeneubau
ten übernimmt. Mitversichert sind die 
von ihm eingesetzten Subunternehmer. 
Durch Vereinbarung über Klausel kön
nen Auftraggeberschäden in den Ver
sicherungsschutz eingeschlossen wer
den. 

Bei den ABN heißt es: 

Versicherungsnehmer nach den " A I I -
gemeine Bedingungen für 
die Bauwesenversicherung 
von Gebäudeneubauten 
durch den Auftraggeber 
( A B N ) " ist im Normalfall der Bau
herr, es kann aber auch ein Bauträger 
und ein Generalunternehmer sein. Mit
versichert sind alle am Bau beteiligten 
Unternehmer und Handwerker, aber 
nicht die Sonderingenieure, wie es 
nach den bisherigen Bedingungen der 



Fall war, und die Architekten. Nur 
G e b ä ud e neu bau t e n in schlüs
selfertiger Ausführung werden nach 
diesen Bedingungen versichert. 

Die neuen ABN erfassen bei der 
schlüsselfertigen Herstellung von Ge
bäudeneubauten nicht nur Bauleistun
gen, Baustoffe und Bauteile für den 
Roh- und Ausbau, sondern auch Au
ßenanlagen - ausgenommen Garten
anlagen und Pflanzungen und einige 
einzubauende Einrichtungsgegenstän
de - als versicherte Sachen. Einrich
tungsgegenstände, wie Röntgenanla
gen, med.-techn. Einrichtungen, opti 
sche Geräte, Laboreinrichtungen usw. 
sind nur dann versichert, wenn es be
sonders vereinbart wird und wenn die
se Gegenstände einzeln benannt und 
bewertet werden . 

Zu erwähnen ist, daß Baugrund und 
Bodenmassen, soweit diese Teile nicht 
zu den Bauleistungen gehören, auf 
Antrag mitversichert werden können. 
Diese Möglichkeit besteht sowohl nach 
ABN wie auch nach ABU. 

Für die Beurteilung der Ersatzpflicht 
ist entscheidend, ob der Schaden an 
der versicherten Bauleistung oder an 
den versicherten Sachen (Beschädi
gung oder Zerstörung) u n vor her
ge s ehe n eintritt. Unvorhergesehen 
sind Schäden, die weder der Auftrag
geber noch der beauftragte Unterneh
mer oder deren Repräsentanten recht
zeitig vorhergesehen haben oder mit 
dem jeweils erforderlichen Fachwissen 
hätten vorhersehen können. 

Neu ist, daß nach den neuen ABN das 
Diebstahlrisiko an mit dem Gebäude 
fest verbundenen versicherten Be
standteilen nur versichert ist, wenn 
dies besonders vereinbart wird . Der 
Diebstahl oder sonstiger Verlust von 
Sachen, die mit dem Gebäude noch 
nicht fest verbunden sind, bleibt un
vers ichert. Das Feuerrisiko muß eben
falls zusätzlich einbezogen werden. 

Ausgeschlossen sind auch weiterhin 
Schäden durch normale Witterungsein 
flüsse. E r s atz p f I ich t i g ist je
doch jeder Witterungsschaden, der in
folge eines an der e n entschädi
gungspflichtigen Schadens entstanden 
ist (z. B. Schaden durch Frost trotz 
Beachtung der Winterbaurichtlinien) . 

Der Vollständigkeit halber sei noch 
auf die Ausschlüsse von Schäden 
durch ungeprüfte , bei der Prüfung be
anstandete sowie falsch verwendete 
Baustoffe hingewiesen. 

Bei Gründungsmaßnahmen wird vor
ausgesetzt, daß die Baugrube wasser
frei gehalten werden kann. Für die 
hierzu einzusetzenden Pumpen müs
sen ausreichende Reserven ein -
s atz b e re i t zur Verfügung stehen. 
Wird anders verfahren , liegt u. a. ein 

Bild 5. Durch wolkenbruchartige Regenfälle kam es zu einem Aufschwimmen dieses Ge
bäudes mit geklebter Wannenisolierung des Kellers. 

Bild 6. Sachverständige konnten ermitteln, daß der Keller in der Mitte hochgetrieben 
wurde. Fehler der Erfüllungsgehilfen bei der Wasserhaltung waren di e Ursache . 

Bild 7. Immer wieder schwimmen Oltanks auf, weil gegen die anerkannten Regeln der 
Technik beim Einbau verstoßen wird . Für solche Verstöße wird der Bauwesenversicherer 

in aller Regel nicht aufkommen. 
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Bild 8. 
An dieser Baustelle kam 
es trotz Beachtung der 
Winterbaurichtlinien zu 
erheblichen Beschädigun
gen und Zerstörungen der 
fe rtiggeste llten Bau lei
stung . Eislinsen unterhalb 
der Fund amente spreng
ten das Gebäude aus
einander. 

Bild 9. Witterungsschäden an Baustellen, die vor Eintritt des Winters ungeschützt ver
lassen wurden, sind vorhersehbar (Verstoß gegen die Winterbaurichtlinien). 

\ 
\ 

, 

Bild 10. Kunststoffbeschichtete Holzfaserpl atten, die für Innenausbauten gut geeignet 
si nd , wurden hier unzulässig a ls Brüstungselemente eingebaut. 
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Verstoß gegen die anerkannten Re
geln der Technik vor. 

Ausschlaggebend ist, daß derjenige, 
dem auf der Baustelle die Verantwor
tung für die Einhaltung der anerkann
ten Regeln der Technik übertragen 
wurde, auch die erforderlichen Maß
nahmen getroffen hat. Es kann der 
Bauleiter, der Bauunternehmer, aber 
auch der Polier sein. Ausschlüsse we
gen Verstöße gegen die anerkannten 
Regeln der Technik gelten in der Re
gel ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen . Bei Bauvorhaben in Ge
wässern oder im Grundwasser werden 
Zusatzbedingungen für Wasserbau
steIlen als zusätzliche Vertragsgrund
lage vereinbart. 

Die neuen Bw-Bedingungen für G e
bäudeneubauten regeln end lich das 
Problem der versicherten Interessen . 
Nach ABN sind die Schäden ver
sichert, die entweder zu Lasten des 
Auftraggebers , des Bauherrn oder ei
nes mit der Herstellung des Gebäudes 
beauftragten Unternehmers oder Hand
werkers gehen. 

Nach ABU sind die Schäden versichert, 
die nach der VOB zu Lasten des Un
ternehmers gehen. Es spielt keine 
Rolle, ob der Unternehmer die Arbe i
ten selbst ausführt oder ob er sich 
eines Subunternehmers bedient. 

Ver s ich e run g s 0 r t ist im Nor
malfall die Baustelle oder der örtlich 
eng begrenzte Baustellenbereich . Neu 
ist die Möglichkeit, bei voneinander 
getrennten Plätzen ei ner Bauste ll e die 
Transportwege zwischen diesen Plät
zen auf besonderen Antrag in den 
Versicherungsschutz mit einzubezie
hen. 

Grundsätzlich ist auch in Zukunft die 
Versicherung ssumme nur vom gesam
ten Bauvorhaben zu bilden. Alle ver
sicherten Bauleistungen sind in der 
Versicherungssumm e mit den Herstel
lungskosten , Stundenlohnarbeiten und 
Wert der Baustofflieferungen zu er
fassen . Bei Lieferungen des Auftrag
gebers kommen die Kosten für die 
Anlieferung und für das Abladen hin
zu. Ist der Auftragg eber nicht zum 
Vorsteuerabzug berechtigt, so ist die 
Mehrwertsteuer in die Versicherung s
summe einzubeziehen. Bei Bauunter
nehmerschäden entfällt die Mehrwert
steuer in jedem Falle. 

Für mitversicherte Hilfsbauten und 
Bauhilfsstoffe muß die Versicherungs
summe aus deren Neuwert gebildet 
werden . 

Wie bisher bleibt es bei der endgülti
gen Fest legung der Versicherungs
summen aufgrund der Schlußabrech
nungen und auch dabei , daß sich die 
Versicherungssu mme durch ei ne Ent
schädigung n ich t vermindert. 



Die Prämie wird nach der vorläufigen 
Versicherungssumme berechnet und 
nach Ende der Versicherung nach der 
endgültigen Summe abgerechnet. Ver
längerungsprämien sind bei über
schreitung der festgelegten Versiche
rungsdauer zu erheben und sollten 
nach Möglichkeit im voraus vereinbart 
werden, das erspart Streit ; andernfalls 
werden diese Prämien nach dem zu 
tragenden Risiko kalkuliert. 

Der Beginn der Haftung ist der Tag 
des Antrageinganges, frühestens der 
Baubeginn. 

Die Versicherung endet in der Regel 
an dem im Versicherungsschein verein
barten Zeitpunkt, es sei denn, daß 
andere Voraussetzungen für das Ende 
schon früher eintreten. Sind die Ar
beiten zu der im Versicherungsschein 
angegebenen Zeit noch nicht beendet, 
so kann auf Antrag des Versicherungs
nehmers die Versicherung verlängert 
werden. Der Versicherer hat den Ver
sicherungsnehmer rechtzeitig auf den 
bevorstehenden Ablauf hinzuweisen 
(Ablaufanfrage). 

Für Bauherrnschäden tritt als Ende 
der Versicherung die Bezugsfertigkeit 
oder die sechstägige Benutzung. Müs
sen nach Eintritt der Voraussetzungen 
für das Ende der Haftung noch ein
zelne Restarbeiten ausgeführt werden, 
so sind nur noch Schäden an diesen 
Restarbeiten während der Zeit ihrer 
Ausführung versichert. 

Schwierigkeiten bei vorzeitiger Be
nutzung von Teilen eines Gebäudes 
hat es immer bei Leitungswasser- und 
Sturmschäden gegeben. Die Haftung 
dieser Versicherungen beginnt erst, 
wenn das Gebäude bezugsfertig ist. 
Nach einer besonders zu vereinbaren
den Klausel endet die Haftung für 
Schäden durch Leitungswasser oder 
Sturm, die zu Lasten des Auftrag
gebers gehen, erst, wenn die Voraus
setzungen für das Versi cherungsende 
für das ga n z e Gebäude oder Bau
werk gegeben sind. Natürlich sind 
auch dann nur Bau lei s tun gen 
unter den eben genannten Voraus
setzungen versichert. 

Für die auf der Baustelle lagernden 
Baustoffe und Bauteile und für even
tuell mitversicherte Hilfsbauten und 
Bauhilfsstoffe endet die Versicherung 
einen Monat später als für die dazu
gehörige Bauleistung. 

Festgelegt ist der Selbstbehalt für 
jeden einzelnen ersatzpflichtigen 
Schaden in den ABN mit 10 %, min
destens 500 DM, und in den ABU mit 
20 %, mindestens 500 DM. Lediglich 
für Einzelversicherungen von Gebäude
neubauten bis 500000 DM besteht die 

Bild 11 . 
Die Baugrubensicherung 
d ieser Bauste lle kam 
durch ungewöhnli che Re
genfälle ins Rutschen . Di e 
Zuführungskabel der in
stallierten Reservepum
pen wurden durch scharf
kantige Gegenstände ab
gescheert. 

Bild 12. 
Durch unsachgemäße Ver
legu ng in Verbindung mit 
einem se hr starken Bau
stellenverkehr brach das 
Wasserzuleitungsrohr aus 
PVC. Das Wasser über
flutete den angebauten, 
fast fertiggestellten Kei
ler eines Kurhauses in 
einem Ferienzentrum an 
der Ostsee. Der Sach
schaden war beträchtli ch. 

schadenprisma 2/75 21 



_ I 

f H. 

~t:.. 
' .... '" -

Bild 13. Immer wieder kommt es zu Sturmschäden . In diesem Fa ll e wurde das Gerüst 
durch Sturm schwer in Mitleidenschaft gezogen . Durch herabfall ende Teile kam es auch 

zu erheblichen Schäden an der bereits fertig gestellten Bauleistung. 

Bild 14. Unbekannte Täter zerstörten die Absperrung und bes chädigten den schwimmen
den Estrich in ganzer Ausdehnung des Erdgeschosses (Versicherungsfall). 

Bild 15. Deckeneinsturz in einem Bankneubau. Die Stützen der Stahlbetondecke im 
Mittelbereich gaben nach: Schadenhöhe ca. 15000 DM (Technischer Fehler). 
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Möglichkeit, einen Mindestselbstbehalt 
von 300 DM zu vereinbaren. 

In den Bestimmungen über die Zah
lung der Entschädigung ist zunächst 
einmal festgelegt, daß über die Rechte 
aus dem Versicherungsvertrag nur der 
Versicherungsnehmer verfügen kann 
und daß sein Anspruch vor Fälligkeit 
nur mit der Zustimmung des Versiche
rers abgetreten werden kann . 

Als Obliegenheit des Versicherungs
nehmers sind u. a. aufgeführt die An
zeige von nachträglichen Erweiterun
gen des Bauvorhabens, wesentliche 
Änderungen der Bauweise, wesentliche 
Änderungen des Bauzeitplanes und 
Unterbrechungen der Bauarbeiten. 

Bei Eintritt eines Versicherungsfalles 
hat der Versicherungsnehmer 

den Schaden dem Versicherer unver
züglich schriftlich, nach Möglichkeit 
telegraphisch oder fernschriftlich an
zuzeigen ; 

versicherte Verluste durch Diebstahl 
unverzüglich der Polizeibehörde zu 
melden und sich dies bestätigen zu 
lassen ; 

den Schaden nach Möglichkeit ab
zuwenden oder zu mindern und da
bei die Weisungen des Versicherers 
zu befolgen ; er hat, wenn die Um
stände es gestatten, solche Weisun
gen einzuholen ; 

das Schadenbild nach Möglichkeit 
durch Lichtbildaufnahmen festzuhal
ten ; 

das Schadenbild bis zu einer Besich
tigung durch den Beauftragten des 
Versicherers nur zu verändern , so
weit Sicherheitsgründe Eingriffe er
fordern oder soweit die Eingriffe 
den Schaden mindern oder nachdem 
der Versicherer zugestimmt hat oder 
falls die Besichtigung nicht unver
züglich, spätestens jedoch innerhalb 
von fünf Arbeitstagen seit Eingang 
der Schadenanzeige, stattgefunden 
hat ; 

einem Beauftragten des Versicherers 
jederzeit die Nachprüfung der Ur
sache, des Verlaufs und der Höhe 
des Schadens zu gestatten und ihm 
auf Verlangen die für die Feststel
lung des Schadens erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen ; 

seiner Kostenaufstellung unaufge
fordert ordnungsgemäße und voll
ständige Belege beizufügen. 

Verletzt der Versicherungsnehmer 
eine der oben genannten Obliegen
heiten, so ist der Versicherer nach 
Maßgabe der gesetzlichen Bestim
mungen (§§ 6 Abs. 3, 62 Abs. 2 VVG) 
von der Entschädigungspfl icht frei . 




